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Ukrainer führen bei der Zahl der Einreiseverweigerungen in die Europäische Union.
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Dies meldete die Pressesprecherin von Frontex, Isabelle Cooper, bei einer Pressekonferenz in Warschau.

Ihren Worten nach erhalten Ukrainer die meisten Einreiseverweigerungen beim Versuch in das Territorium der
Europäischen Union einzureisen. Dabei belief sich die Zahl der verweigerten Einreisen bei Ukrainern 2009 auf
etwa 19.000 und 95% der Vorfälle fanden an der ukrainisch-polnischen Grenze statt.

Isabella Cooper nach gehören zu den Hauptgründen für Einreiseverweigerungen fehlende geltende Schengenvisa,
fehlende Aufenthaltsgenehmigungen oder fehlende Dokumente, die das Ziel der Reise bestätigen und fehlende
Nachweise über ausreichende finanzielle Mittel während des Aufenthalts auf dem Territorium der Europäischen
Union.

Unter den Top-10 der Länder mit der höchsten Zahl der Einreiseverweigerungen (Land-, Luft- und Wasserweg)
folgen der Ukraine Brasilien, Russland, Georgien, Belarus, Kroatien, Serbien, die Türkei und Marokko.

Gleichzeitig sank die Zahl der festgestellten Versuche von illegalen Grenzübertritten an der ukrainisch-polnischen
Grenze von 2.430 2008 auf 947 2009.

Quelle: Ukrajinska Prawda

                               Seite 1 / 2

http://ukraine-nachrichten.de/ukrainern-wird-%C3%B6fter-anderen-einreise-europ%C3%A4ische-union-verweigert_2446_gesellschaft
http://ukraine-nachrichten.de/ukrainern-wird-%C3%B6fter-anderen-einreise-europ%C3%A4ische-union-verweigert_2446_gesellschaft
http://pravda.com.ua/news/2010/05/13/5036270/


Ukrainern wird öfter als anderen die Einreise in die Europäische Union verweigert
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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